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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 3 0 7 / 2 0 2 1 / B V    
D a t um: 

13.10.2021 

Fe de rführung: 

Dezernat VI, Kämmereiamt 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Vorratsbeschluss für Kreditaufnahmen 2021/2022 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

27.10.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 28. Oktober 2021 
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- 2.1 - 

B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, auf der Grundlage der Kredi-
termächtigung 2021, Kredite in Höhe bis zu 51,8 Millionen Euro, sowie für 2022 in Höhe bis 
zu 85,4 Millionen Euro aufzunehmen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine  
  

Einnahmen:  
 keine  
  

Finanzierung:  
 Für Kreditaufnahmen 2021 51.882.240 
 Für Kreditaufnahmen 2022 85.460.700 

Folgekosten:  
 Die Zinsbelastung ist abhängig von Höhe und Zeitpunkt der 

Kreditaufnahme und daher noch nicht absehbar 
 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Zur Finanzierung von Investitionen sind Kreditaufnahmen beabsichtigt. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.10.2021 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung:  

Im Haushaltsplan 2021/2022 ist eine Kreditermächtigung für 2021 in Höhe von 51,8 Mi llionen Euro, und 
für 2022 in Höhe von 108,3 Millionen Euro vorgesehen. 
Das Regierungspräsidium hat die Kreditermächtigung 2021 in voller Höhe genehmigt; in 2022 wurde 
lediglich eine Kreditermächtigung in Höhe von 85,4 Millionen Euro genehmigt. 

Zur Finanzierung von Investitionen bitten wir, Kredite bis zu dieser Höhe aufnehmen zu dürfen. 

In 2021 haben wir bisher keine Kredite aufgenommen; diese erfolgen je nach Bedarf im Novem-
ber/Dezember. Über die Ergebnisse werden wir berichten. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

QU1 + Solide Haushaltswirtschaft 
  Be gründung: 

  
Kreditaufnahmen zu einem günstigen Zeitpunkt dienen der langfristigen Re-
duzierung von Zinsen und somit einer soliden Haushaltswirtschaft. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Hans-Jürgen Heiß 
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